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§ 621 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Außer der Fracht können Kaplaken, Prämien und dergleichen nicht gefordert werden, sofern sie nicht

ausbedungen sind.

2. (2)Die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Kosten der Schiffahrt, wie Lotsengeld, Hafengeld, Leuchtfeuergeld,

Schlepplohn, Quarantänegelder, Auseisungskosten und dergleichen, fallen in Ermangelung einer

entgegenstehenden Abrede dem Verfrachter allein zur Last, selbst wenn er zu den Maßregeln, welche die

Auslagen verursacht haben, auf Grund des Frachtvertrags nicht verpflichtet war.

3. (3)Die Fälle der großen Haverei sowie die Fälle der Aufwendung von Kosten zur Erhaltung, Bergung und Rettung

der Ladung werden durch die Vorschriften des Abs. 2 nicht berührt.
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